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Dr«S «ad Verlag von
N- Wagner '» Nachdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung: Richard Wagner-
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Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 M (außerdem 34 Prennige Bestellgeld.) Im
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Donnerstag , den 25 . Oktober 1917. 52 . Jahrgang.

A«tlicher Teil.
Uftngen, den 17. Oklober 1S17.

. Dem Wegemcister Heinrich Weber zu Gräven-
t »Hnbach ist au« Anlaß der Festnahme von ent«

infn Kriegsgefangenen wegen der dabei von
erwiesenen Umsicht und Energie und der durch
Liederergreifung dem Batmriande geleistelen

Be eine Ehrenurkunde vom stellv. General«
M tnanbo zuerkannl worden.

Der Königliche Landrat.
i.9350. v. Bezold.

len zur Vergebung gelangenden Heeresnäharbeiten
jeder Art außer Kraft gesetzt.

Der stellv. kommandierende General.
Riedel,  Generalleutnant.

Bekanntmachung.
Nr. L. 700/7. 17. Ä. R. A.,

betreffend Höchstpreise von
rohe« Großviehhättte« und

abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbe»
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung un¬
zuverlässiger Personeu vom Hansel vom 83. Sep-
tember 1915 (Re ich«-Gesetzt,. S . 80») untersagt
werden.

von der » eka«ntmachu «s betroffene
Gegenstände.
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Stünde der Pferde.
In Ergänzung der im Amtsblatt Seite 212

fit 432 bekannt gegebenen Verordnung hat brr
Minister für Landwirtschaft, Domänen und

durch Erlaß vom 18. September 1917—
oj 'Sr. I Ä Ille 6655 — folgendes bestimmt:
^ 8irb bei der Untersuchung von Pferden der

idoirtschaflSkammern Räude oder Räudeverdacht
h„H Äelli, so sind für diese Tiere die Schutzmaß-

nach§ 848 ff. V. A. V. G. anzuordnen,
bleibt aber den Landwirtschaflskammern über-
, solche Pferde unter den für die Abgabe von
unbrauchbaren usw. Pferden oorgeschriebrnen
gungen weiter zu veräußern. Soweit poli-

>hr Genehmigungen zur Ueberführungen der
lde nach anderen Standorten nötig find, ist

Erteilung bei der OrtSpolizeibehörde zu be-
>en. Für die lediglich der Ansteckung mit

dt verdächtigen Pferde ist eine Beobachtung
vorgesehen, sie muß daher unterbleiben.
'oben, 1. 10. 17. Der Regierungspräsident.

, Berlin, den 6. Oklober 1917.
Ich bestimme hierdurch folgendes:

fl) Zuständige Behörden gemäß§ 9 Abs. 2
■Bekanntmachung über Papier, Karton und
W*vom 20. September 1917(Reichs-Gesetzbl.
.841) und gemäß§ 4 Abs. 3 der Bekannt«

10 Über Druckfarbe vom 37. Juli 1917
>-Gesetzbl. S . 684) find in Preußen die

»Lie und die Polizeiverwoltungen in den
«neien Städten und selbstständigen Städten in
'Ptovinz Hannover.
L3456 ) Höhere Verwaltungsbehörden nach § 9

* und § 4 Abf. 3 der zu 1 bezeichnest»
lvlitlnachungen sind in Preußen die Regierungs-
Mnlen und für Berlin der Oberpräfident der
"̂ l Brandenburg

Der Minister de» Inner».
I . A. : Schlosser.

Frankfurt(Main), den 15. 10. 1917.
XVIII. Armeekorps.

»ertrrteudes Generalkommando,
«riegsamtstelle.

;in (ft. R. St .) Rr. 8149
> Bekanntmachung.

L,u. Bekanntmachung de» stellv. General-
r.nb°* vom 30. 5. 1917 Nr. 811. 3. 17.
11 betreffend Regelung der Arbeit in Web«,

und Strickstoffe verarbeitenden Gewerbe-
U>"dhiermit für die von militärisch,» Stel«

Rotzhänterr.
Dom Ä0. Oktober 1S17.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund
de« Gesetze» über den Belogerung«zufiand vom 4.
Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz vom
II . Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. 6 . 813)
— in Bayern auf Grund der Allerhöchsten Ver¬
ordnung vom 31. Juli 1914 —, de« Gesetze»,
betreffend HöHstpreise, vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 516) und in Verbindung
mit den Bekanntmachungen über die Aenderung
diese« Gesetze» vom 81. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 35), vom 3». September 1915
(Reicht-Gesetzbl. S . 603), vom 3». März 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 163) und vom 38. März
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 853) mit dem Be-
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Zuwiderhandlungen nach den in der Anmerkung*)

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eine» Ver¬

trage» auffordett, durch den die Höchstpreise
überschritten werden oder sich zu einem solchen
Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Auf¬
forderung(88 2, 3 de» Gesetzes, betreffend
Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, be¬
schädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Be¬
hörde zum Verkauf von Gegenständen, für
die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nach-
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchst-
preise festgesetzt sind, den zuständigen Be¬
amten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach 8 5 de« Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, erlaffenen Au»führung»bestim-
mungen zuwidcrhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gê en
Nummer1 oder 3 ist die Geldstrafe mindestens
auf da« doppelte de» Betrage« zu bemeffen, um
den der Höchstpreis überschritten worden ist oder
in den Fällen der Nummer 3 überschritten-werden
sollte; übersteigt der Mindrstbeirag zehntausend
Mark, so ist auf ihn zu erkennen. Im Falle
mildernder Umstände kann die Geldstrafe bi« auf
die Hälfte de« Mindestbetrage» ermäßigt werden.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
a) alle 8coßoiehhäu:e jeder Herkunft und

jeden G wicht» von Rindern, Kühen
Ochsen und Bullen sowie von Freffern
und Kälbern von 10 kg Grüngewicht
an aufwärts;

b) all« Rvßhäuke, Ponyhäute, Fohlenfelle,
Esel-, Maultier- und Mauleselhäute
jeder Größe und Herkunft;

c) alle au» militärischen Schlachrungrn
stammenden sowie all« in den besetzten
Gebiete« und i» den Etappen, und
Operationsgebieten gewonnenen Häute und
Felle von Schlachttieren, Pferden, Pony»,
Fohlen, Eseln, Maultieren und Mauleseln.

Auch Häute und Felle, di» von gefallenen
Tieren stammen, sind von der Bekanntmachung
betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung
wrrden Häute und Felle der Tiere, die Eigentum
der Kaiserlichen Marine sind, sowie Häute und
Felle, die au» dem neulralen oder verbündet»»
Ausland eing'führt sind.

§ 3
Höchstpreis**)

a) Höchstpreis für Vorschrift »mäßig
gelieferte » Gefälle.

Vorschriftsmäßig gelieferte« Gefälle
find diejenigen Häute und Felle, die
nicht gemäß8 7 oder § 10 der Bekannt¬
machung Rr. L 111/7. 17. K. R. « .
meldepflichtig geworden sind.

Der von der Verteilungsstelle(Kriegs-
leder.-Akliengefellfchaft) für die im 8* 12
bezeichnet«!, Häute und Felle zu zahlende
Preis darf den io § t festgesetzten

In Fällen der Rirmmer 1 und 2 kann
neben der Strafe ongcordnet werden, daß
die Verurteilung auf Kosten de«Schuldigen öffentlich
bekanntzumachenist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob ste
dem Täter gehören oder nicht.

**) Die Beschlagnahme, Behandlung, Ver¬
wendung und Meldepflicht der Häute und Felle
sind durch di« Bekanntmachung Nr. I«. 111/7.
17. K- R. A. geregelt.



Grundprei» abzüglich der i« Z S vor»
geschriebenen Abzüge»ich« übersteigen, e»
sei denn, daß es sich um Großviehhäuie
ohne Kopf (Kopfhaut unmiltelbar hinter
den Ohren abzeschnitien) handelt, bei
denen der au« Grundprej« und Abzügen
gemäß8 6 fUb ergebende Pr ei» um 5
v.H.überschritten werden darf(Höchstpreis) .

Anmerkung:  E « ist zu beachten,
daß der Höchstpreis derjenige Prei« ist,
den dje Perieilungsstelle(Kriegsledrr-
Akliengesellschaft) höchsten» bezahlen darf.
Bei den gemäß der Bekanntmachung Nr.
L. 111/7. 17. Ä. R. A. erlaubten Ler-
äußerungsgeschäften über Häute und Felle
müssen dr«halb die im 8 3 festgesetzten
Grundpreise je noch der Liefrrung»stufe
entsprechend niedriger angesetzt werden.

8 3
Grrmdprei».

Der Grundprei» darf höchsten« betragen:

Di« i« 8 e bestimmten Abzüge stutz in
allen Lirf«!ung«stufen voll zu rechnen,

b) Höchstpreis für nicht Vorschrift »,
mäßig gelieferte » Gefälle.

Nicht vorschriftsmäßig gelieferte» Ge¬
fälle find diejenigen Häute und Felle,
die gemäß8 7 oder 8 10 der Bekannt»
machung Nr. L. 111/7. 17. « R. «
meldepflichtig geworden find und für die
eine Au»nahmebewilligung nach § IS
der genannten Bekanntmachung nicht ge¬
währt worden ist.

Der v»n der BertrilungSftell«(Krieg».
leder-Aktiengesellschafl) für nicht vor»
schriftsmäßig gelieferte» Gefälle zu zahlend«
Prei» darf SV v. H. de» nach Buchstabe
er dies-» Paragraphen sich ergebenden
Höchstpreise» nicht übersteigen.

Bei « efälle
KlaffeI

für 1 leg Grün¬
gewicht
Mark

Klaffe II
für 1 kg Grün¬

gewicht
Mark

Klaff, III
für 1 kg Grün¬

gewicht
Mark

jeden Gewicht» von Rindern, Kühen
und Ochsen, sowie von 10 und
»ehr kg Grüngewicht von Käl¬
bern und Fressern. 1,80 1,60 1,45

jeden Gewicht» von Bullen . 1,70 1,50 1,35

Länge
in cm

Grundpreis i» Mark
für da« « lück!

Roßhäute , Pony » und Maul»
lierhäutr. bi» 218 18,00

220 und mehr 28,00
Fohl enfelle , Esel - und Maul»

esrlhäute. . 148 5.00
ISO * . 8,00

Anmerkung:  Die Grundpreise, di« die
Verteilungsstelle für getrocknete« Gefälle zu zahlen
bereit ist, werden von Zeit zu Zeit in der Fach«
press« bekanntgegeben. Sie werden niedriger sein
als die Preise, di, die Verieilungtstelle für ge»
salzene« Gefälle entsprechenden Gewicht» zahlen
wird.

84
ftUffauittteUttttf de- Gefälles.

Zur KlaffeI gehört da« Gefälle au» sämtlichen
Ländern südlich de« Main», außerdem von der
Rheinprovinz au» den Regierungsbezirken Eablevz
u d Trier, ou« de« Fürstentum Btrkenseld. au«
der Rheinpfglz, Elsaß-Lothringen, der Provinz
Hessen-Nassau, dem GroßherzogtinnHeffen, allen
thüringischen Staaten, dem Königreich Sachsen,
der Provinz Lachsen mit Ausnahme der Kreise
Salzwedel, Oflerburg, Stendal, Gardelegen und
Halberstadl.Liadt, den Fürstentümern Schau« .
durg-Lippe und Waldeck, dem Herzogtum Anhalt
und von der Provinz Schlesien au» den Re¬
gierungsbezirken Liegnitz und Breslau.

Zur Klaffe ll gehört da» Gefälle au« dem
Rheinland mit Ausnahme der Regierungsbezirke
Eoblenz und Trier, ou« Westfalen, dem Fürsten,
tum Lippe, Großherzogtum Oldenburg mit Au»>
nahme de» Fürstentum« Birkenfeld, von der Provinz
Sachsen au« den Kreisen Salzwedel, Ostrrburg,
Stendal. Gardelegen und Halderstadt-Stadt, au»
der Provinz Hannover, dem Herzogtum Braun-
schweig, den Freien Reichsstädten Bremen, Hamburg,
Lübeck, au» Schleswig-Holstein, den beiden Groß-
herzogiümrrn Mecklenburg, den Provinzen Pommern
und Brandenburg, von der Provinz Schlesien
ou« dem Regierungsbezirk Oppeln und au» der
Provinz Posen.

Zur Klaffe HI ' gehört da« Gefälle au» den
Provinzen West- und Ostpreußen.

Maßgebend skr die Klassenzugehörigkeit ist der
Schlachtort, sofern da» Gefälle von einer, am

Schlachlort heimischen Raffe stammt, andernsall«
die Gegend, in welcher die betreffende Raffe
heimisch ist.

Anmerkung:  Roßhäute us« . sind in ihren
Preisen unabhängig von Schlachtort und Raffe.

8 S
Beschaffenheit de» Gefälles.

Der volle G undprei» (8 S) gilt nur für
da« Gefälle, da» den nachstehenden Bedingungen
entsprich!:

a) Großviehhäutr müssen fleischfrei, ohne
Horn, ohne Knochen, ohne Maul, ohne
Schweifbein, jedoch mit Schweishaut ohne
Schweifhaar«abgezogen und oberhalb der
Hornschuhe abgeschnitten sein. Hornige
Bestandteile(Kietrn, Zehen) müssen rnt>
fern» sein.

Roßhäut« usw (ß lb ) müssen mög»
lichst fleischfrei, langklauig(die Füße i«
Feffelgelenk abgrschntlten), ohne Schweif-
haar« und Mähne, jedoch derartig abge»
schlachtet sein, daß sie den größtmöglichen
Flächeninhalt haben.

b) Da« Gefälle muß richtig gesalzen sein.
c) Bei Großviehhäutenmuß da« durch

Wiegen »rmittelte Gewicht und die
Rümmer der Prei»k>affe, bei Roßhäuten
usw. (8 lb ) die nach Ablauf de« achten
Tage» nach der Salzung vorschriftsmäßig
gemessene Länge in »uverlöschlichrr Schrift
(durch Stempeldruck oder geeigneten
Tintenstift) auf der Fleischsaite vermerkt
sein.

AtzgSG« vom » rumdprei».
Der Grundprei» ist um den Gesamtbetrag der

nach folgenden Bestimmungen zu berechnenden
Abzüge zu ermäßigen.

t >

I. Bei Großviehhäuten(Z 1«)
a) für Gefälle, dessen Gewicht oberP.,!.

klaffe oder beide» nicht jwetfeUftei(§
festgestellt und erkennbar gemacht ist

10 Pf. für da» Kilogramm;
d) für Abdeck-r- und Fallhäute*) u«

SV Pf. für da» Kilogramm;
c) für abweichend« Schlachtart um

»,0V Mk. für di«Haut oder dass
ä) für. Engerlinge(bi» 8 offene)

insgesamt 3,00 Mk. für di« ftX,
«der da» Fell; ■ B

•) für leichte Beschädigung(Fehler*» i,
Abfall)

in»gesamr 1,00 Mk. für dir hu
cder da« Fell;

y für schwere Beschädigung(Feßler i«
insgesamt 1,50 Mk. für die

oder da« Fell;
8) für leicht, und schwere Beschäl

zusammen
insgesamt 2,00 Mk. für die

oder da» Fell;
h) für Schußhiute (Häute mit Narbe,z

schwüre,, Warzen oder » ehr alt
Löchern oder3 tiefen Kerben im le in

bin

U

litt

oder mehr alft 8 offenen Sngerlir
auch wenn gleichzeitig Beschädig»
der unter d, «, i und g aufgestziA',
Arte, vorliegen.

SS Pf . für da» Kilogramm.
Die Abzüge unter d, «, f, g trab

schließen einander au«. I « übrige»̂
die für den betreffenden Fall geint
bi» b in Betracht kommendenW^ iise
zusammenzurechnm.

2. Bei Roßhäuten, Pony» und Maulth
er) für Häute mit Schächtschnitt oder

fetzte« Kopf, oder falsch aufgeslhni
Füßen oder Flemmen, oder kurzen
(nicht im Feffelgelruk adgeschnitien),
herau»geschniltener Schwanzwurzel,
mit einem Loch oder tiefemS$i
Kern oder zwei Löchern ob«!
tiefen Schnitten im Bauch- oder

um insgesamt 1,00 Mk. für die
von weniger als 220 cm '

um insgesamt 2,00 Mk. für dir
von 220 und mehr cm ~

b) für Häute ohne Kopf, für Htnie
leichten Rarbenschädrn, mir 2
»der 2 tiefen Schmitten i» M"
der Haut, oder mit « Löchern oder
tiefen Schnitten im Bauchtest Ns

um insgesamt 2,00 Mk. für die«
von weniger als 220 cm A«

um insgesamt 4,00 Mk. für die«
von 220 und mehr cm M

c) für Schußhäute(stark geschleift^
verschnittene, grindige, stark¥
laffende oder matte Häute), auf * W
Mängel der untera undd angegrdü w,
Arten vorlirgen: H

um rin Drittel de» k j
preise». ^ j fi

Dir Abzüge unter a und b ls" '«nb
einander nicht au«. Bw

Bei Fohlenfellen , Esel
Mauleselhäuten:
a) für leicht»Beschädigung**) 4 ** t

insgesamt 0,75 Mk. für M«j >au
b) für schwere Beschädigung >

oder 8 tiefe Kirben oder ^schädigung) um
inrge'ämt 1,50 Mk. für d«»̂ -

verŝ ^c) für « chußfell» (stark
oder matte Felle)

um ein Drittel de» Er«»
Die Abzüge unter a und bvj,

zum Betrage de» unter c
Abzugi« anzurechnen; der Abzug' '
schließt di, Abzüge unter »

*) Häute von Tieren, tzeren Fleisch
beschaurr oder Tierarzt al» gesund befände"
gelten nicht al» Abdecker- oder Fallhäut»

) Tiefer Schnitt (auch Schächts»»̂ '
Kerbe oder Loch, Geschwür, Faulstelle.



§ V
A<rhI«*Sshedi» ßurrier».

^Höchstpreise schließen den Umsatzstempel,
°:n der Salzung und einmonatlicher Lage,
ferner die Kosten der Beförderung bi» zum

Aüterbahnhof oder" bi« zur nächsten An>
lt  de» Schiffe» oder Kahne« und die kosten

Kilodung ein und gelten für Barzahlung.
Kkd»'der Kaufprei» gestundet, so dürfen bi«
jH . Jahreszinsen über Reichsbankdiskont

jagen» erden.

er*' j, ^ b
Aurücktznlte« vo« Vorräten.

' ^ Eti Zurückhallen von Vorräten ist Enteignung
gewiß § 2 a Anmerkung für di« betres-
Lieferung«st»fe in Betracht kommenden

, i, höchsten« jedochz» den unter § 2 b fär
«orschriftsmäßig gelieferte« Gefälle festgesetzten
reisen, zu gewärtigen.

§ 9

tarfa# Au - Nah« e« .
al»| Intrige aus Bewilligung von Au«nahmen find

Lederzuweisungsamtder Kriegs-Rohstoff-
ng de« königlich Preußische» KriegSministe.
Berlin W 9, Budapest« Straße 5, zu

Die Entscheidung behält sich der unter-
ii zuständige Militärbefehl«haber vor.

imt>!
rlt»i

ifl« l
ü«m4i«

§ 10
Jmkrafttretr « .

liise Bekanntmachung tritt mit de« 30. D(>
11917 für da« an diesem Lage oder später
"nbe Gefälle, im übrigen mit de« I. De-

1917 in Kraft. Die Bekanntmachung
|Ch. II. 700/7. 16. «. R. » . vom 31. Juli
>tritt hinsichtlich de« nach dem Inkrafttreten

Bekanntmachung entstehenden Gefälle« mit
Oktober 1917, im übrigen mit dem 1
1917 außer Kraft,

lomerkung:  Die Sammelftelle wird die
\bi* sie für da« vor dem Inkrafttreten dieser

aachung entstandene Gefälle im Rahmen
lkanntmachung Nr. OK. II , 700/7. 16. K

vom 31. Juli 1916 zu zahlen bereit ist,
Vereinbarung mit der Vertetlungtstelle in

presse bekanntgeben.
»kfurt(Main), den 20. Oktober 1917.

Stell». Generalkommando
de« 18. » rmeekorp».
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!>ĝ 1 «rßlicher Kriegllschnußlatz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

^ in Flandern zwischen Draaibank undPoel-
Uch gestern morgen entwickelten Kämpfe

^ bi»gegen Abend. Die Ziele der franzö«.—
Mi Angriffe lagen nach aufgefundenen Be.
, , 1®V» km hinter unseren vorderen Linie.
^»!ang» nur am Slldrande de« Houthoulster
^ fieser jn unsere Abwehrzone gedrungene

»urde durch Gegenangriffe zurückgeworfen.
Gegnern herangeführt« Verstärkungen

^ben geringen Raumgewinn lvon höchsten»
zMt« Tiefe bei 1300 Meter̂ Breite nicht

Poelkapelle wurden in dem hin- und her.
"l Kampf gegen die vormittag« und erneut

vorbrechenden starke« Angriffe der Eng-
Unsere vorderen Trichterlinien behauptet

Dchtmtliher  geil.
Oer Krieg.

!««

s-i°-

ben übrigen Stellen de» Angriffsfelde«
ifeindliche  Ansturm völlig.
"gliederte Angriffe richteten sich gegen den

beiderseits von Gheluvelt. Hier
»tz," e Abwehrwirkung die Kraft de» eng«

°de», der nirgend» an unsere Hindernisse
Sranzosen wie Engländer hatten in

^8 «n da« Kampsgelände zusammengefaßten
^ blutig«Verluste und ließen Gefangene

in unserer Hand. Der gestrige Schlachttag in
Flandern brachte un« einen vollen ErfolgI

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Die Artillerieschlacht nordöstlich Soiffonr setzte

nachmittag« mit voller Wucht ein, >achdeme» an
dem nebligen Morgen bei geringer Feuertätigkeit
nur zu Erkundung-Vorstößen der Franzosen ge¬
kommen war.

Der Munitionseinsatz aller Kaliber erreichte
am Abend im Kampfgebiet zwischen dem Ailette-
Grund und Braye eine gewaltige Höhe. Bei
Eintritt der Dunkelheit ließ da» feindliche Feuer
nach, um dann von Mitternacht an sich zu an¬
haltender Trommelwirkung zu steigern.

Bei Hellwerden hat mit starken französischen
Angriffen die Jnfanterieschlacht begonnen!

Auf de« Ostufer der Maa« stürmten ostfriestsche
Kompagnien und Teile eine» SturwbaiaillonS nach
trefflicher Feuervnrbereitung die Höhe 336, süd¬
westlich Beaumont. Mehr al« 100 Gefangene
wurden eingebracht.

Orßlicher Kriegsschauplatz
Die Gesamtbeule der Operationen gegen die

Inseln im Rigaischen Meerbusen beträgt: 30 130
Gefangene, über 100 Geschütze, darunter 47 schwere
Schiffsgeschütze, einige Revolverkanonen, 150 Ma¬
schinengewehre und Minenwei fer. über 1300 Fahr¬
zeuge. gegen 2000 Pferde, 30 Kraftwagen, 10
Flugzeuge, 3 Staatskassen mit 366 009 Rubel,
große Borräte an Verpflegungsmitteln und Krieg«,
gerät.

Zwischen lOstse? und Schwarzem Meer kam
e« nirgend» zu größeren Kampfhandlungen.

Mazedonische Front
Bei Regenwetter ließ vormittag« die Gefecht«,

tätigkeit nach. Abend« nahm sie bei Monastir und
im Eernabogen und vom Westufer de» Wardar
bi« zum Dojrsnsee wieder an Heftigkeit zu.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Lrktle nxfe- rivixzieKe Nachrichten.
* Am 20. Oktober 1917 sind zwei Bekannt¬

machungen: „Nr. L, 111/7. 17. K. R. A, de.
treffend Beß'üagnahme. Behandlung, Verwendung
und Meldepflicht von rohen Großviehhäuten und
Roßhäuten" ; „Nr. L . 700/7 17. K R. A..
betreffend Höchstpreise von rohen Großviehhäuten
und Roßhäulen," erlaffen worden. Der Wortlaut
der Bekanntmachungen ist in den Amt«blältern
und durch Anschlag vetöffentlicht worden.

* Da» Königliche Amt«gericht Wiesbaden hat
gegen den Händler August Schick in Wiesbaden,
wegen Ueberfchreitung der Höchstpreise beim Verkauf
von gelben Rüben und wegen Unterlassung, sich
einen Schlußschein ausstellen zu laffen, eine Geld¬
strafe von 130 Mark festgesetzt.

)!( Schmitte « , 33. Oktbr. Die Gemeinde
hat sich an der 7. Kriegsanleihe stark beteiligt.
Mit den durch den hiesigen Werbe-Ausschuß bei«
gebrachten Zeichnungen beträgt die Gesamtsumme
60 000 Mark; ein über alle Erwartungen gehende«
Resultat.

qb Fii »fter « thal , 32. Okt. Adolf Urban.
Unteroffizier im Infanterie-Regiment 87 und Inhaber
de» Eisernen kreuze«, wurde zum Feldwebel be¬
fördert.

-f Med -rr <ife« berg , 21. Okt. Während
die Gemeinde sich mit 30000 Mark an der 7.
Kriegsanleihe  beteiligte, wurden außerdem
bei der hiesigen, durch Herrn Hauptlehrer Abel
verwalteten Lammelstelle der Raffauische.. Spar-
kaffe 30700 Mark gezeichnet. Die Schulkinder
kauften für 6S0 Mark Anteilscheine.

— Haffelbe«eh, 30. Okt. Daß auch unsere
Gemeinde mit ihrer größten teil« minderbemittelten
Bevölkerung der finanziellen Unterstützung de»
Vaterlande» nicht teilnahmlo« gegenüberstehl, be¬
weist da» durch verständnisvolle» Ausklären der
hies. Ortsbevölkerung erzielte ZeichnungSergebni»
bei der 7. Kriegsanleihe. Dasselbe beträgt
16330 Mk. ; hiervon entfallen 6830 Mk. auf
reine Dchulzetchnungen. Der Rest von noch 9500
Mark wurde an anderweitigen Zeichnung«stellen
gebucht. In der Gesamtsumme sind etwa 30
Zeichnungen enthalten, deren Höhe nur 300 bi»
500 Mk. beträgt.

- Frankfurt , 31. Okt. Die Kriminal.
Polizei nahm am Samstag einen Schwindler,
eigener Art, ein verkannte« „Genie" fest, da»
behauptet, da«Geheimnis einer Elektrizität spendende»
Masse zu besitzen, von der ein Stück ununterbrochen
lange Zeit Licht spenden kann. Diese» Genie,
Franz Skiba heißte» und wohnt in einem hiesigen
Vorort, hat er verstanden, auch ernsthafte Kreise
so zu interessieren, daß sie ihm tausende von
Mark al« Vorschuß für die Ausbeutung der
Erfindung gaben. Von diesen Summen lebte
Skiba mit Familie herrlich und in Freuden, sodaß
er anderen Beschäftigungen nicht mehr nachzugehen
brauchte. Jetzt ist da- Skibasche Verfahren al»
Schwindel aufgedeckt worden. Sachverständige
stnd der Ansicht, daß Skiba in der Leuchtmaffe
kleine Trockenelemente eingebaut hat. Auf eine
nähere Prüfung seiner Erfiindung ließ sich der
Mann bisher nie ein, sondern brach, wenn eine
solche ernsthaft verlangt wurve, die Beziehungen
sofort ab, nachdem er seine Opfer jedoch vorher
tüchtig geschröpft hatte.

~ Biebrich . 33. Oktbr. Bei einem Metz,
ger in der Walbstraße wurde ein Schwein im Bett
gefunden, da» geheim geschlachtet war. Da« Fleisch
wurde beschlagnahmt.

Gemeinverständliche Belehrung
über die Ruhr.

Die Ruhr beginnt mit heftigen Leibschmerzen
und Durchfällen, die bald ein schleimiges Aussehen
annehmen. Meist ist dem Schleim auch Blut beig«-
mengi. Bisweilen beginnt die Krankheit mit Er¬
brechen und Uebelkeit. Fieber ist oft vorhanden,
kann aber anch vollständig fehlen. E« empfiehlt sich,
beim Auftreten verdächtiger Krankheitserscheinungen
sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen. Die Ruhr
ist eine ausgesprochene Schmutzkrank-
heit . Ihre Uebertragung kommt aus¬
schließlich dadurch zustande , daß Teile
vo.m Stuhlgang eine « Ruhrkranken in
den Mund einer Gefunden gelangen.
Der Erreger der Ruhr, ein Bazillus, wird nämlich
van den Kranken lediglich mit dem Stuhlgang aus¬
geschieden. Die dünnfiüsstgen Darmentleerungen be¬
schmutzen auch bei an stch sauberen Menschen sehr
leicht Die Hände, zumal Papier häufig für Flüssig,
keilen und Bakterien durchlässig ist. Durch un¬
saubere Hände werden dann die Ruhrkeime auf
Gegenstände(Griff am Wafferzug de« Klosett«,
Türklinken, Treppengeländerund Gebrauchsgegen¬
stände), ferner auf Nahrungsmittel oder unmittelbar
auf Gesunde übertragen. Der wirksamste Schutz
gegen die Ruhr ist daher Sauberkeit der Hände.
Dringend zu empfehlen ist deshalb der Gebrauch
von gutem Klosettpapier. Außerdem aber beherzige
jeder:

„Nach der Notdurft, vor de« Essen
Händewaschen nicht vergessen!"

Besonder» muß auch beim Herrichten von Speisen,
(Anrichten ungekocht zu genießender Gerichte, Streichen
de« ButterbrotsI) auf Sauberkeit der Hände ge¬
achtet werden:

„Willst andere du mit Speise laben.
So mußt du sauber« Hände habenI"

sollte stch jede Hausfrau, jede Köchin zum Wahl¬
spruch wählen. Auch können Fliegen die Ruhr
verbreiten, wenn sie Gelegenheit haben, sich«uf
Entleerungen von Ruhrkranken und danach auf
Nahrungsmittel zu setzen. Daher sind zur Ver¬
richtung der Notdurft gut gebaute Aborte zu be¬
nutzen im Freien entleerter Stuhlgang ist sorfältig
mit Erde zu bedecken. Anderseit« find Rahrung«-
mittel und noch zum Genuß bestimmte Speiserest«
sorgfältig vor Fliegen zu schützen. Ueberhauvt ist
der Fliegenplage nach Möglichkeit Einhalt zu tun.
Unreife»Obst und verdorbene Nahrungsmittel ver¬
ursachen an sich keine Ruhr. Sie können jedoch
durch Eerzeugung von Magen-Darmkatarrhen da«
Hasten etwa in den Darmkanal hineingelangter
Ruhrbazillen und damit das Entstehen der Ruhr
begünstige.!. Deshalb vermeide man beide», wenn
Ruhr herrscht, ganz besonder». Die beste Pflege
findet ein Ruhrkranker in einem Krankenhaus.
Durch schleunige Absonderung der Kranken und
Infizierten im Krankenhau« werden anch ihre
Familienangehörigen und Arbeitsgenoffen in wirk¬
samster Weise gegen die Uebertragung der Ruhr
geschützt. Werden die geschilderten Vorsichtsmaß¬
regeln beobachtet, so «lischt ein« Ruhrrpidemie in
der Regel schnell.



Ber« ischtr Nachrichte«.

— Aus Oberhessen , 22 . Oktober. Auf
einer in Friedberg stattgefundenen Versammlung
des Hessischen Bauernvereins wurden von den Vr-
tretet « aus dem nahen Ockstadt lebhaft« Klagen
darüber geführt , daß tn der Gemarkung ba« Rot¬
wild kolossal zugenommen bade, wodurch die Brvi-
aeireideernre Heuer schwer geschävigt worden wäre . ^
J,n Frühjahr bs. ? «. feien Rurel his zu 40
Hirschen auf Ben Fruchiäckern häufig äietib ange-
Itoffen worden . Die Folge davon war , daß bei
der Ernte aus diesen Aeckern keine ffnf Prozent
Aehren mehr vorhanden waren . Sach oer Be¬
hörde wäre es. das Wild adschießen zu lassen,
um die Landwirte vor einem ähnlichen Schaden
im kommenden Jahre zu bewahren.

— Seligenstadt.  19 . Oki. Dar Fest der
diamantenen Hochziel feierten nm letzten Dienstag
der Gräflich o Schönbornsche Förster Nee« zu
Kahl bei Seligenstadt a . M . und dessen Ehefrau.
Da « Jubelpaar zählt zusammen 188 Jahr «, er
66 und sie 82 Jahre.

WM Werkt in Muzen.
Montag , 29 . Oktober:

Kram -, Rindvieh -,
Schaf - and

Schweinemast.
(Riudoiehmarkt in der Neustadt.)

StnMderorimettn^ nnj.
Donnerstag , den 25 . Oktober, abends 8 1/: Uhr

Tagesordnung:
1. Wahl eines Borfitzenden und einer stell-

vertretenlen Vorfitzenden der Stadtver-
ordneten-Be :sammlung.

2 . Beschlußsaffung über Aussetzung der
regelmäßigen ErpänzungSwahlen zur Stadt-
verordneten -Versammlung.

3. Ortrstatut über Verunstaltungen inner¬
halb der Gemarkung Ufingen. (Nach
Offenlagc ist eine formelle Zustimmung
erforderlich)

Ayrirn.
üvtr » vMua » vtlao8vll

ävr 8t» ät Ustagöu.
Allgemeiner unentgeltlicher Lesehoiztag inner¬

halb der Stadlwalves wirb hiermit festgesetzt auf:
Kreitag . de » 28 . ds . Mts . im Oberwald
»nd Dienstag , de« 30 . ds . Mts . im
ttuterwald . Besondere Bescheinigungen für
diese beiden Tage sind nicht erforderlich.

Ufingen , den 23 . Okrober 1917.
Der Magistrat

Lißmann  Bürgermeister.

Die der S 'adi ieihwe se Überlassenen Pferde
sollen demnächst a» den Truppenteil wieder abge¬
geben weide». Wir ersuchen vivjenigen Einwohner
welche das Fuhrwerk r och benutzen wollen, sich
umgehend mit Herrn August Nicolai in Verbindung

zu setzen. _
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß

diejenigen Haushaltungen , welche sich ein Schwein
schlachten wollen, unb bereits im Besitze eine»
solchen sind, die« umgehend anzumeldrn haben.

Usingen, den 20 . Oktober 1917.
Der Magistrat.

Lißmann,  Bürgermeister.

Mil dem heutigen Tage haben wir eine Arbeit««
Vermittlungsstelle eingerichtet Arbeitgeber und
Arbeitnehmer bitten wir im Bedarfsfälle bei uns
vorstellig zu weiden.

Usingen, d n 20 . Oktober 1917.
Der Magistrat

Lißmann  Bürgermeister

Spinner 's Zabn-Htelier
wegen Ginberufung geschlossen.

für meine mechan.Liclyennnen «4«^ »
tverikstätte gesucht. Auch wird Heim¬
arbeit vergeben. Frunkfurter Armerbe-
kleidungs - Industrie Kranz Jüsgen,
Kraukfurt a . M . 18 » Taunusstraße 42.
Fernsprecher Hansa 2610 . (2

Suche sin

IWigkS HllnsMchkil
oder" eine

Frau zur Aushilfe.
2) Frau Dr . Loetze.

Von meinem Kriegslager liefereCement
für notwendige Reparaturen gegen behördliche
Bescheinigungen.

Karl Hemrich , Ufingen,
Pordachstraße 1.

Ufingen , den 20 . Oktober 1917.
An Spenden für Säugling «- und K'einkinder-

schutz find noch eingegangen:
Bon der Gemeinde Steinfischboch 46 .— Mk..

„ Haintchen 15,50 ft

ff ff „ Reichen dach 39,90 ff

ff ff „ Weiperfelden 9.30 ft

ft ff „ Niederiauken 30,20
ff ff „ Altweilnau 8,70
ff ff „ Finsternthal

„ Treisbergs
5,20 tt

ft ft 2.20 ff

ff ft „ Wilhelmsdorf 23 .20 „

Summe 180,20 Mk.
Li Quittung vom 15. Oktober 996 .— „

Zusari .men 1176 .20 Mk.
Allen gütigen Gedern den besten Dank.

Die Vorsitzende für Frauenarbeit im Kriege.
Frau Landrat v Bezold.

* ein gelbe»Hühnchen . Abzugeben
bei Dekan Bohris.

freundliche Mahnung
zum I . Januar zu vermieten.
*) Frau Attg . Sa « «» . Zitzergaffe 10.

Hausmädchen gesucht.
3) Hofgut Kloster Thron

Cransportable Hepfel-
weinkelter u. {ßahlmüble
verleiht gegen kleine Gebühr
Louis Kahn » Neuweilnau, Billa „Waldeck".

*) Telephon Nr . 6.

Sillhk La«i>ioirtsl!jllst!
ca. 70 —200 Morgen , cvll . größer , mögl. in

Hissen, geeignet für Selbstverforguug und
Ruhesitz bei ev voller Auszahlung . Gute Bahn¬
verbindung erwünscht. Auisührl . Angeb. nur vom
Besitzer selbst an Richard Lademau « , Wit¬
tenberge « . Elbe , Lenznerstr. Vermittler
zwecklos. (*

,0*0tt 2 kräftige , zur Nachzucht ge-
eignete Bullenkälber , nicht un¬

ter 14 Tage all , mit Abstammungsnachweis , Gelb-
oder Roijchkck. Zahle per Zentner Leb.' Guvicht
100 Mk. Aug . Echolleuberger . Obernhain.

siitlSkres. flkißges Mädchen
für Haushalt und Geschäft gesucht.

Bäckerei Herdt , Usingen.

Sauerkraut-u
Fleischstände

in verschiedenen Größen
empfiehlt

Karl tzernrilh , dsinge
2) , Porbachstraße 1.

Äohlraben
Die Gemeinde Oberreifeuberg lach

dem Höchstpreise größere Mengen für die mti
liche Ernährung brauchbare Kohlrabe « , hi,
geliefert bei Vergütung der Transportkosten, j
aus . Lieferungen können ohne weiterer etfo

>il

Großer Posten

Ginkocb-
6lä $| I

im
mit Gummiriuge « i» alle » § »«■
eingetroffe » . lp

EisenhamUimg Valt, Mf

In kleinen besseren HauSha ' t nach Fra»l>«Hm,tz
wird ab l . Nov-, auch später, ei»

bkMsMAdchkWjl
Dauernde Stellung sowie gute Behandlung Qtij>st
Zu erfraaen bei Georg Philipp '' l .

Obergaffe 20.

Dickwnrz
tu
«I
bi
Ob
»t

treffen voraussichtlich erster Tage hier ein. ^

Siegm . Liliensteiij *'

beschichte der
$tadt UsW

— gebunden 80 Pfg . -- [
erhältlich in sämtlichen hiesigen dBW I

lungen und in j I

R . Wagner ’s Buchdruck^

4 Jimmer -Moh«»«
Mil Zubehör zu vermieten . Näh . im W

Ltmblvirtschastlichc
Simmentaler Zuchtbulle

15 Monate alt , Getbscheck, zu verkauft"'
*) Ehr . Ziemer . Emmesi"

zu verkaufen.
2b)

Fahrkuh mit Kalb
Karl Ernst,
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